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Liebe Leserinnen und Leser, 

in einer Jahrhundert-Pandemie müssen alle Verantwortlichen in Gemeinden, Ländern, Bund und 
Europäischer Union an einem Strang ziehen. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger ist dabei 
unser wichtigstes politisches Kapital. Bei allen Schwierigkeiten, die diese Abstimmung mit sich 
bringt, dürfen wir unser Ziel nie aus dem Blick verlieren: Es geht darum, Menschenleben zu 
schützen und die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Krise soweit wie möglich 
abzumildern. Wir wollen, dass Deutschland zügig und mit Schwung aus der Krise kommt. Dafür 
brauchen wir ein konstruktives Miteinander auf allen Ebenen und von allen Beteiligten. Das ist 
nicht immer einfach – hier ist viel Luft nach oben, noch besser zu werden. 

I. Die politische Lage in Deutschland 

Führungsverantwortung übernehmen: Nachsteuern, Perspektiven aufzeigen. 

Die Unionsfraktion steht für die Bereitschaft, auch in schwierigen Zeiten Verantwortung für unser 
Land zu übernehmen. Wir wirken mit 246 Abgeordneten in den Wahlkreisen, wir führen Gespräche 
mit Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmern, in Schulen, bei Gesundheitsämtern und Vereinen, mit 
den Medien, wir diskutieren in den eigenen Familien, mit Verwandten, Freunden und Bekannten. 
Die Kommunikation in die Breite der Gesellschaft ist eine unserer großen Stärken. Und wir bringen 
konkrete Verbesserungsvorschläge aus diesen Gesprächen mit in die Sitzungswochen in Berlin. Unse-
rer Führungsverantwortung als größte Fraktion im Deutschen Bundestag gerecht zu werden, heißt 
zweierlei: Dort, wo es nötig ist, nachsteuern. Probleme müssen offen benannt und angegangen wer-
den. Gleichzeitig wollen wir aber auch dafür sorgen, dass die Menschen in der Krise ihre Zuversicht 
und ihren Optimismus behalten. 

Wirtschaftshilfen und Investitionen in Digitalisierung. 

Die Bundesregierung hat zugesagt, den Zugang zu den Wirtschaftshilfen weiter zu vereinfachen, In-
vestitionen in Online-Shops zusätzlich zu fördern und Auszahlungssummen zu erhöhen. Angesichts 
der existentiellen Bedeutung der Hilfen für viele Betriebe dauerte die Anlaufphase leider viel zu 
lange. Eine schnelle beihilferechtliche Prüfung durch die EU-Kommission sollte Hand in Hand gehen 
mit schneller Umsetzung durch Förderbanken, Kammern und sonstigen Bewilligungsstellen. Das wird 
unser Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in seiner Regierungserklärung zum Jahreswirt-
schaftsbericht 2021 noch einmal unterstreichen. 

In dem vergangenen Treffen der Bundeskanzlerin mit den Regierungs- chefinnen und Regierungs-
chefs der Länder wurde außerdem eine verbesserte steuerliche Abschreibung von digitalen Wirt-
schaftsgütern beschlossen. Wir verfolgen dieses Ziel bereits seit Langem und werden die weitere 
Umsetzung eng begleiten.. 

II. Die Woche im Parlament  

Jahreswirtschaftsbericht 2021 – sicher und stark in die Zukunft. Unser Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier gibt eine Regierungserklärung zum Jahreswirtschaftsbericht 2021 ab. Für das Jahr 
2021 erwartet die Bundesregierung ein etwas schwächeres Wachstum als noch im Herbst erwartet. 
Die aktuelle Lage ist bestimmt von den Auswirkungen der Corona- Pandemie. Infolge der Corona-
Pandemie geriet die deutsche Wirtschaft in eine der schwersten Rezessionen seit Jahrzehnten. Im 
Jahr 2020 ging das Bruttoinlandsprodukt um 5,0 Prozent zurück. Die wirtschaftliche Entwicklung 
wird weiterhin maßgeblich vom Pandemieverlauf und von den Maßnahmen zur Eindämmung beein-
flusst. 
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Erstes Gesetz zur Änderung des Bundesjagdgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und des 
Waffengesetzes. Der in erster Lesung zu diskutierende Gesetzentwurf soll für mehr Sicherheit bei 
der Jagd und für den Schutz der natürlichen Umwelt sorgen. Um diese Ziele zu erreichen, wollen 
wir bundeseinheitliche Regelungen für eine Zertifizierung von Jagdmunition mit optimaler Tötungs-
wirkung bei gleichzeitiger Bleiminimierung, einen Schießübungsnachweis und verbindliche Vorgaben 
für die Jäger- und Falknerausbilung und die Prüfungen schaffen. Für eine stärkere Eindämmung der 
Schweinepest soll das jagdrechtliche Verbot für Nachtzieltechnik sowie das waffenrechtliche Verbot 
für Infrarotaufheller bei der Jagd auf Wildschweine aufgehoben werden. 

Zweites Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme. In erster Lesung 
diskutieren wir einen Gesetzentwurf, mit dem die Sicherheit von IT-Systemen in Bundesverwaltung, 
Wirtschaft, kritischen Infrastrukturen und im Verbraucherschutz wesentlich gestärkt werden soll. 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) soll die Befugnis erhalten, Kontroll- 
und Prüfbefugnisse gegenüber der Bundesverwaltung auszuüben und an wesentlichen Digitalisie-
rungsvorhaben beteiligt zu werden. Darüber hinaus werden Betreiber kritischer Infrastrukturen ver-
pflichtet, Systeme zur Erkennung von Cyberangriffen einzusetzen. Schließlich wird die Grundlage für 
ein einheitliches IT- Sicherheitskennzeichen eingeführt, das die IT-Sicherheitsfunktionen insbesonde-
re von Produkten im Verbrauchersegment erstmals für Bürgerinnen und Bürger sichtbar und nach-
vollziehbar macht. Das Gesetz enthält außerdem eine Regelung zur Untersagung des Einsatzes kriti-
scher Komponenten, für die eine Zertifizierungspflicht besteht. 

Gesetz zur Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung – Verlängerung der Steuer-
erklärungsfrist für den Veranlagungszeitraum 2019 sowie Aufschieben der Insolvenzantrags-
pflicht. Mit diesem Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung verabschieden, verlängern wir die 
die regulär mit Ablauf des Monats Februar 2021 endende Steuererklärungsfrist für den Besteue-
rungszeitraum 2019 um sechs Monate. Dies gilt für steuerlich beratene Fälle. Ebenfalls um sechs 
Monate verlängert wird die zinsfreie Karenzzeit für den Besteuerungszeitraum 2019. Dadurch soll 
eine sachgerechte und gleichmäßige Beratung durch Angehörige der steuerberatenden Berufe im 
Lichte der zusätzlichen Anforderungen durch die Corona-Pandemie gewährleistet werden. 
Mit diesem Gesetz verabschieden wir eine coronabedingte Regelung für Unternehmen in Schwierig-
keiten: Wir regeln die weitere Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis zum 30. April 2021. Wir 
schaffen zudem einen zusätzlichen befristeten Schutz vor Insolvenzanfechtung für Zahlungen auf-
grund von Corona-bedingt gewährten Stundungen. 

Gesetz zur Reform der technischen Assistenzberufe in der Medizin und zur Änderung weiterer 
Gesetze (MTA-Reform-Gesetz). Das Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung beschließen, mo-
dernisiert die Ausbildungen in der technischen Assistenz in der Medizin. Schulgeld darf zukünftig für 
die Ausbildung nicht mehr erhoben werden, eine angemessene Ausbildungsvergütung wird verbind-
lich vorgesehen. Darüber hinaus wird Notfallsanitätern in besonderen Einsatzsituationen und inner-
halb klar definierter Grenzen die Ausübung von Heilkunde gestattet und mehr Rechtssicherheit ge-
schaffen. Diese Reform der vier Berufe in der medizinischen Technologie und der Notfallsanitäter ist 
ein wichtiger Schritt, um die Berufe zu modernisieren, zu stärken und dadurch attraktiver zu gestal-
ten. 

Gesetz zur Modernisierung des Personenbeförderungsrechts. In erster Lesung beraten wir diesen 
Gesetzentwurf, der auf den Ergebnissen einer von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer einge-
setzten überparteilichen Findungskommission aus Vertretern von Bund und Ländern beruht. Im Kern 
geht es darum, neue, digitalbasierte Geschäftsmodelle rechtssicher zu ermöglichen und klassische 
Mobilitätsformen wie insbesondere das Taxigewerbe zu bewahren. Es sollen eine neue Form des Li-
nienverkehrs innerhalb des ÖPNV (Linienbedarfsverkehr) als auch eine neue Form des Gelegenheits-
verkehrs außerhalb des ÖPNV (gebündelter Bedarfsverkehr) eingeführt und einzelne Regelungen zum 
Taxen- und Mietwagenverkehr angepasst werden. Die Änderungen werden so ausgestaltet, dass zwi-
schen den unterschiedlichen Beförderungsformen ein fairer Interessenausgleich gewahrt bleibt und 
die Länder oder die Kommunen entsprechende Steuerungsmöglichkeiten erhalten. 

Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen. Das Gesetz über die Änderung von 
Familiennamen und Vornamen von 1938 ist nach Artikel 125 des Grundgesetzes Bundesrecht gewor-
den und gilt als solches fort. Dies hat auch das Bundesverwaltungsgericht in einer Entscheidung vom 
7. Mai 1954 festgestellt. Der geltende Gesetzestext enthält jedoch einige überholte sprachliche Be-
züge zum ursprünglichen Reichsrecht. Diese historischen Begriffe sollen bereinigt werden. 
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Zweites Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes. Mit der Reform des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes, das in wir in zweiter und dritter Lesung verabschieden, 
stärken wir Familien und unterstützen sie dabei, Familienleben und Beruf noch besser miteinander 
zu vereinbaren. Familien sollen mehr Freiräume erhalten. Die partnerschaftliche Aufteilung von Er-
werbs- und Familienzeiten zwischen den beiden Elternteilen wird weiter unterstützt. Eltern von 
frühgeborenen Kindern lassen wir zusätzliche Unterstützung durch weitere Elterngeldmonate zu-
kommen – bei besonders früh geborenen Kindern gibt es zusätzlich bis zu vier Monate mehr. Außer-
dem verbessern wir für Teilzeit arbeitende Eltern im Elterngeldbezug die Anrechnung auf Einkom-
mensersatzleistungen wie Kurzarbeitergeld oder Krankengeld. 

Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz). Wir 
bringen in erster Lesung einen Gesetzentwurf ein, der ein breites Hilfsangebot für (Pflege-)Familien 
bereitstellt. Der Entwurf sieht eine bessere Kooperation zwischen allen wichtigen Akteuren im Kin-
der- und Jugendschutz vor und reformiert den Hilfeplan für Pflegefamilien. Der Anspruch auf Bera-
tung und Förderung wird festgeschrieben. Auch den Kindern und Jugendlichen selbst kommt ein Be-
ratungsanspruch gegenüber dem Jugendamt zukommen. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 
sollen durch einen Stufenplan wirksamer in ihrer Eingliederung unterstützt werden. 

Gesetz zur Verbesserung der Strafverfolgung hinsichtlich des Handels mit inkriminierten Gütern 
unter Nutzung von Postdienstleistern. Der Entwurf, den wir in zweiter und dritter Lesung beraten, 
schafft Verpflichtungen für Postdienstleister zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden. 
Wenn sie Postsendungen transportieren, bei denen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass mit ihnen Straftaten z.B. nach dem Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz oder 
Sprengstoffgesetz begangen werden, besteht eine Pflicht zur Vorlage der Postsendungen bei den 
Strafverfolgungsbehörden. Darüber hinaus werden gesetzliche Regelung zur Anpassung der Postent-
gelte nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vorgenommen. 

III. Daten und Fakten 

Junge Menschen nutzen YouTube genauso häufig wie Zeitungen zur Informationsbeschaffung. 
Eine Studie der Ruhr-Universität-Bochum (RUB) und des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) vom 
Sommer 2020 zum Mediennutzungsverhalten ergab fundamentale Unterschiede in der politischen 
Informationsbeschaffung nach Altersgruppe. So fanden das IW und die RUB zwar heraus, dass tradi-
tionelle Medien – in der Gesamtgesellschaft – noch immer am meisten zur politischen Information 
genutzt werden. Auch genießen diese Medien nach wie vor das größte Vertrauen hinsichtlich seriöser 
Berichterstattung. Dennoch wurde der Unterschied zwischen den Altersgruppen in der Mediennut-
zung sehr deutlich: Personen unter 30 Jahren sind Spitzenreiter in der Nutzung von YouTube, Face-
book, Twitter und Telegram zu politischen Informationszwecken. So gaben rund 70 % der bis 29-Jäh-
rigen an, Informationen zu politischen Themen sowohl aus Zeitungen als auch über YouTube zu be-
ziehen. Facebook folgt mit 63 %. Des Weiteren weist die Studie auf eine Tendenz zwischen der vor-
rangigen Nutzung von sozialen Medien zu Informationszwecken und dem Hang zu Verschwörungs-
theorien hin. Demnach vertrauen Nutzer ihrer präferierten Informationsquelle am meisten, was sich 
bei jungen Menschen auf die sozialen Medien überträgt. 
(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft) 
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